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 Veröffentlicht am 30.03.1989

Index

L24009 Gemeindebedienstete Wien

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §44 Abs3;

B-VG Art20 Abs1;

DO Wr 1966 §20a;

Rechtssatz

Besteht der Inhalt der erteilten Weisung in der Verp<ichtung des Beamten, zu einem bestimmten in der Zukunft

liegenden Zeitpunkt ein Verhalten zu setzen (hier: Mitwirkung bei einer ärztlichen Untersuchung), müssen die vom

Beamten geäußerten Bedenken so rechtzeitig beim Vorgesetzten einlangen, dass diesem die schriftliche Bestätigung

vor diesem Zeitpunkt möglich ist.
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